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Stadt Greven 

- Fachdienst 5.1 / Finanzbuchhaltung  

Rathausstraße 6 

48268 Greven 

 

 

 

Antrag auf Zulassung einer Entsorgungsgemeinschaft („Nachbarschaftstonnen“) 
(Nur von Grundstückseigentümer*innen auszufüllen!) 

 

 

 

 

Was ist bei der Beantragung von Nachbarschaftstonnen zu beachten? 

 

Die Nachbarschaftstonnen sind für diejenigen gedacht, die durch sorgsamen Umgang wenig private 

Haushaltsabfälle entstehen lassen und somit die bereitgestellten Abfallgefäße nicht zur Gänze füllen. Um die 

Abfallvermeidung zu unterstützen und zu fördern, besteht die Möglichkeit der gemeinsamen Benutzung der 

Abfallgefäße mit dem direkten Nachbarn im Rahmen einer Entsorgungsgemeinschaft. 

 

Hinweise: 

 

• Eine gemeinsame Nutzung von Abfallgefäßen ist nur für unmittelbar angrenzende Grundstücke möglich. 

• Es ist mindestens 10 l pro Woche und Nutzer an Restabfallvolumen vorzuhalten. 

• Der Antrag ist schriftlich von beiden Grundstückseigentümern zu stellen. 

 

Folgende Tonnen sollen gemeinsam gemäß § 14 der Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt Greven 

vom 13.12.2023 genutzt werden: 

 

Restabfall Behälter Bioabfall Behälter 

 Anmeldung  Anmeldung 

40 l  

14-tägige Leerung 
      ----- ----- 

60 l  

14-tägige Leerung 
      ----- ----- 

80 l  

14-tägige Leerung 
      

80 l  

14-tägige Leerung 
      

120 l  

14-tägige Leerung 
      

120 l  

14-tägige Leerung 
      

240 l 

14-tägige Leerung 
      

240 l 

14-tägige Leerung 
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Objekt 1:  

 

Straße, Hausnummer 

      

Kassenzeichen (falls bereits vorhanden) 

      

 

Antragsteller*in 1: 

 

Name, Vorname / Hausverwaltung 

      

Straße, Hausnummer 

      

PLZ, Ort 

      

Telefonnummer                                                   E-Mail 

                 

 

Wie viele Personen wohnen insgesamt auf dem Grundstück von Antragsteller 1? 

 

(Bitte Anzahl eintragen!) 

      

 

 

Objekt 2:  

 

Straße, Hausnummer 

      

Kassenzeichen (falls bereits vorhanden) 

      

 

Antragsteller*in 2: 

 

Name, Vorname / Hausverwaltung 

      

Straße, Hausnummer 

      

PLZ, Ort 

      

Telefonnummer                                                   E-Mail 

                 

 

Wie viele Personen wohnen insgesamt auf dem Grundstück von Antragsteller 2? 

 

(Bitte Anzahl eintragen!) 
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Erklärung zur Nachbarschaftstonne: 

 

 

• Ich bestätige Folgendes: 

 

1.  Die beantragten Abfallbehälter werden als Nachbarschaftstonnen gewünscht. 

 

2.  Eine Nachbarschaftstonne bezogen auf die Abfallfraktion Restabfall kann nur mit dem Volumen 

 40 l, 60 l, 80 l, 120 l und 240 l gewählt werden. Die Regelungen zum Mindestvolumen gelten bei der

 Veranlagung von Nachbarschaftstonnen unverändert. (§ 14 der Satzung über die Abfallentsorgung in 

 der Stadt Greven vom 13.12.2023) 

 

3.  Die Nachbarschaftstonnen werden nur bei gegenseitigem Einverständnis zwischen den Nachbarn zur 

 Verfügung gestellt. Liegt dieses nicht mehr vor, ist der Tatbestand für die Nachbarschaftstonne nicht 

 mehr erfüllt, sodass die einseitige Aufkündigung der Nachbarschaftstonne möglich ist. 

 

4.  Falls das Einverständnis zur Nachbarschaftstonne aufgekündigt wird, stellt die Stadt Greven von Amts 

 wegen auf die entsprechenden zwei kleineren Größen um, sofern die Grundstückseigentümer nicht 

 unverzüglich einen anderen Aufstellungswunsch schriftlich erklären. 

 Die Grundstückseigentümer räumen sich gegenseitig das Recht ein, die benachbarten 

 Grundstücke zur Nutzung der Nachbarschaftstonnen betreten zu dürfen. 

 

5.  Die Bewilligung der Nachbarschaftstonne durch die Stadt Greven erfolgt widerruflich. Ein Widerruf 

 wird nur dann erfolgen, wenn die Erfordernisse der Abfalltrennung nicht eingehalten werden oder 

 Unstimmigkeiten bei den Nachbarn entstehen, die eine ordnungsgemäße Abfallentsorgung 

 verhindern, ohne dass einer der Nachbarn selbständig das Einverständnis zur Gewährung der 

 Nachbarschaftstonne aufkündigt. 

 

6.  Die Veranlagung der Gebühren erfolgen zu 0,5 des gültigen Gebührensatzes. Eine andere 

 Differenzierung als die hälftige Verteilung ist nicht möglich. 

 

7.  Die in der Entsorgungsgemeinschaft zugelassenen Grundstückseigentümer haften gegenüber der 

 Stadt gesamtschuldnerisch. Dies gilt auch für die zu zahlende Abfallentsorgungsgebühr. (§ 14 der 

 Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt Greven vom 13.12.2023) 

 

 

 

   

Datum  Unterschrift (Antragsteller 1) 

 

 

   

Datum  Unterschrift (Antragsteller 2) 

 

 

 

Datenschutzhinweis:   

Informationen zu den in Artikel 13 Absatz 1 und Absatz 2 Datenschutz-Grundverordnung geforderten Hinweise bei Erhebung personenbezogener 

Daten können Sie jederzeit von der Stadt Greven beim entsprechenden Fachamt oder beim Datenschutzbeauftragten erfragen. 


